
Muster - Vorlage zur 3. Änderung 

der Verbandssatzung 
( Kreistag, Kommunen, Verbandsversammlung) 

Mit Auslaufen dieser Übergangsregelung ist jedoch ab dem Jahr 2021 die 
Verbandssatzungsregelung verbindlich, um auch in Zukunft Gremien in Form von 
Videositzungen tagen zu lassen. 

Die Verbandssatzung (Neu § 5 Abs. 1 a) ist somit wie folgt zu ergänzen: 

§ 5
-Geschäftsgang-

(1a) 
Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit 

der Mitglieder im Sitzungsraum 

(1) Notwendige Sitzungen der Verbandsversammlung können unter Beachtung
der Voraussetzungen des § 37a GemO ohne persönliche Anwesenheit der
Mitglieder im Sitzungsraum durchgeführt werden. Die Entscheidung über die
Notwendigkeit der Sitzung sowie das Vorliegen der weiteren Voraussetzungen
gem. § 37a GemO obliegt dem Vorsitzenden.

(2) Abs. 1 gilt für die Sitzungen des beschließenden Ausschusses entsprechend.

Hierbei sind folgende weitergehende Hinweise zu betrachten: 

1. Die Durchführung der kommunalen Gremiensitzungen erfolgt in der Regel im
Rahmen einer Präsenzsitzung. Die durch § 37a GemO i.V.m. der oben
vorgeschlagenen Satzungsänderung eröffnete Möglichkeit einer Videositzung
stellt insoweit eine Abkehr vom Regelfall dar.

2. Aus Ziffer 1 folgend ist eine Beschlussfassung im Rahmen einer Videositzung
grundsätzlich nur bei Gegenständen einfacher Art möglich. Abweichend
hiervon können Sitzungen auch zu weiteren Themen als Videositzung
stattfinden, sofern eine Präsenzsitzung aus schwerwiegenden Gründen nicht
durchgeführt werden kann. Aus dem insoweit zu beachtenden Anlasskatalog
des § 37a Abs.1 GemO ist vor dem Hintergrund der Covid-19- Pandemie
insbesondere der Seuchenschutz hervorzuheben.

3. Sofern eine öffentliche Sitzung als Videositzung durchgeführt wird, ist auch
hierbei der Öffentlichkeitsgrundsatz durch eine Übertragung von Bild und Ton
in einen öffentlich zugänglichen Raum zu gewährleisten.

4. Eine Sitzung ohne Bildübertragung (z.B. eine reine Telefonkonferenz) ist nicht
zulässig.
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5. Von den Gemeinden, Landkreisen und Zweckverbänden sind somit in eigener 

Verantwortung geeignete technische Vorkehrungen zu treffen, um eine 
ordnungsgemäße Sitzung zu gewährleisten. 
 

6. Wahlen im Sinne von § 37 Abs. 5 GemO dürfen in einer solchen Sitzung nicht 
durchgeführt werden, da diese grundsätzlich geheim vorgenommen werden 
und dies bei Durchführung einer Sitzung per Videokonferenz oder auf 
vergleichbare Weise nicht gewährleistet werden kann. 
 

 
Die Formulierung des ergänzten § 5 Abs. 1 a der Verbandssatzung entspricht den 
Empfehlungen des Landkreistages in Abstimmung mit dem Innenministerium. 


